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Zentrales UVP-Portal des Landes Brandenburg 

Hier; notwendige Eingabe von Informationen bei Verfahren mit Umweltverträglich- 

keitsprüfung in das elektronische UVP-Portal des Landes Brandenburg 

Anlagen [Erfassungsanleitungen, Std. August 2017] 
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Die neuen europarechtlichen Anforderungen zum Recht der Umweltverträglich-
keitsprüfungi sind zwischenzeitlich v.a. durch das Gesetz zur Modernisierung des 
Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPModG - in deutsches Recht um-
gesetzt,2  Das UVPModG enthält In seinem Artikel 1 neben umfangreichen Ände-
rungen zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung auch neue Anforde-
rungen an die elektronische Unterrichtung der Öffentlichkeit bei UVP-Verfahren. 
Das UVPModG ist in den entscheidenden Teilen am 29. 07.2017 in Kraft getreten. 

Mit dem Inkrafttreten des UVPModG und der zur Verfügung stehenden Software 
für das zentrale UVP-Portal sind die zuständigen Behörden des Landes Branden-
burg3  verpflichtet, die betreffenden Unterlagen der UVP-Verfahren in das zentrale 
UVP-Portal einzustellen (Zentrales UVP-Portal des Landes Brandenburg 
https://www.uvp-verbund.de/stadseite). Das sind neben dem Inhalt der Bekannt-
machung insbesondere UVP-Berichte; für das Vorhaben entscheidungserhebliche 
Berichte und Empfehlungen und die Entscheidungen über die Zulassung (§§ 19, 
20 UVPG-neu), Übergangsregelungen gelten nur für spezielle Fallkonstellationen, 
sofern vor dem 16.05.17 die Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen erfolgt 
ist oder die Unterlagen nach § 6 UVPG-Neu (neu) vorgelegen haben (im Einzel-
nen § 74 UVPG-neu). 

Die Pflicht zur Einstellung der o.g. Informationen in das UVP-Portal des Landes 
Brandenburg gilt auch für diejenigen Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, bei 
denen sich die UVP-Pflicht aus dem Brandenburgischen Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung ergibt (z.B. Landesstraßen, § 3 und Anlage 1 Nr. 20 
BbgUVPG i.V.m. §§ 19, 20 UVPG). 

Bei Planfeststellungsverfahren bitte ich die Planfeststellungs- bzw. Anhörungsbe-
hörde, das Einpflegen der o.g. Informationen in das zentrale UVP-Portal vorzu-
nehmen (für die Gemeinden, die im Anhörungsverfahren die ortsüblichen Be-
kanntmachungen vornehmen, § 18 Absatz 1 i.V,m. § 73 Absatz 5 bis 7 VwVfG). 

Für die Einstellung von Informationen in das UVP-Portal wurden mit den benann-
ten Vertretern Schulungen durchgeführt; ergänzend übersende ich die aktualisier-
ten Erfassungsanleitungen (Anlagen 1 und 2). 

Schließlich weise ich darauf hin, dass die Rechtsprechung zur Umweltprüfung 
gerade an die Öffentlichkeitsbeteiligung in jüngster Zeit strenge Anforderungen 
gestellt hat. Daher ist es auch zur Vermeidung von unnötigen Angriffspunkten 
wichtig, die Vorgaben des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung zur 
elektronischen Unterrichtung der Öffentlichkeit bei UVP-Verfahren sorgfältig zu 
beachten. 

1  UVP-Änderungsrichtlinie Richtlinie 2014/52/EU zur Änderung der Richtlinie 201'/92/EU über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, s.a. Schreiben 
des MLUL v. 15,05.2017 zur unmittelbaren Anwendung der UVP-Änderungsrichtlinie. 
2  Gesetz vom 20. Juli 2017 (BGBl. 1 S. 2808, hier der Link- BGBL Teilt Nr.52); ergänzend durch 
das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014152/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des 
neuen Zusammenlebens in der Stadt v. 4. Mai 2017 (BGBl. 1 S. 1057). 
3  Liste der Behörden unter hltp://www.mlul.brandenburq.de/cms/detail.php/bbl.c.527702.de.  
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Die nachrichtlich angeschriebenen Ressorts werden gebeten, in ihrem jeweiligen 
Geschäftsbereich dafür zu sorgen, dass das zentrale UVP-Portal tatsächlich ge-
nutzt wird, 
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